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Es ist eine ansteigende Tendenz der gemeldeten Fallzahlen zu verzeichnen, wobei die 
Verfügbarkeit von COVID-19 relevanten Arzneimitteln in der Gesamtschau als stabil 
eingeschätzt wird.  

Das BfArM hat auf Antrag eine Ausnahmegenehmigung nach § 4 Absatz 5 der Medizinischer 
Bedarf Versorgungssicherstellungsverordnung - MedBVSV für die Arzneimittelzulassung 
Isotoner Natriumchlorid-Lösung 0,9 % der Firma B. Braun erteilt. Die Ausnahmegenehmigung 
ist befristet bis zum 31.12.2021 und wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs 
erteilt. Die Entscheidung ist auf der BfArM Internetseite unter der Rubrik ‚Maßnahmen des 
BfArM auf Basis des § 4 Abs. 5 MedBVSV 
https://www.bfarm.de/DE/Arzneimittel/Arzneimittelzulassung/Arzneimittelinformationen/Liefere
ngpaesse/_functions/Filtersuche_Formular.html publiziert.   
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